
 
 
 
 

Herausgegeben von: Stadt Erftstadt | Die Bürgermeisterin | Holzdamm 10 | 50374 Erftstadt 
Kontakt: Sekretariat Bürgermeisterin | Telefon: (02235) 409-377 | E-Mail: regina.buch@erftstadt.de

Seite 1 von 1

PRESSEINFORMATION 

Pressemitteilung der Stadt Erftstadt: Erste-Hilfe-Notfallkurs für 
Großeltern 

Am Mittwoch, dem 06. Oktober 2021, von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr, bietet das 
städtische Seniorenberatungsbüro einen kostenlosen Kurs speziell für Großeltern 
zum Thema „Erste-Hilfe bei Kindern“ im großen Sitzungssaal des Liblarer Rathauses 
an. 

Für die Veranstaltung konnte der Erftstädter Kinderarzt Mathias Decker gewonnen 
werden. „Viele Großeltern sind in die Betreuung der Enkelkinder fest eingebunden und 
es ist wichtig, dass im Notfall die richtige Erste-Hilfe für das Enkelkind geleistet werden 
kann. Das gibt allen Beteiligten mehr Sicherheit.“, erklärt Irene Feils-Wolff, Leiterin des 
Seniorenberatungsbüros.  

Kinder nehmen ihre Welt mit anderen Augen wahr als Erwachsene. Sie sind neugierig, 
wollen ausprobieren, mit allen Sinnen ihre Umgebung erleben und ihre Grenzen 
austesten. 

Aus diesem natürlichen Drang heraus geschehen gerade im häuslichen Umfeld die 
meisten Unfälle. Die wertvollen Minuten zwischen einem Notfall und dem Eintreffen des 
Rettungsdienstes können durch Basismaßnahmen sinnvoll genutzt werden. Der 
Kinderarzt Mathias Decker, wird während des Kurses dazu wertvolle Informationen und 
richtige Verhaltenstipps geben.  

Anmeldungen bitte telefonisch im Seniorenbüro bei Manuela Görgens unter 
02235/409551 oder per Mail an manuela.goergens@erftstadt.de. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 40 Personen begrenzt. 

Die Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie unter den erforderlichen 
Hygieneschutzmaßnahmen wie Händedesinfektion, Abstand halten, Maskenpflicht, 
statt. Des Weiteren muss eine vollständige Impfung nachgewiesen werden, wobei 
die 2. Impfung vor mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung stattgefunden haben 
muss. Alternativ muss ein Genesenennachweis, welcher mindestens 28 Tage alt sein 
muss und höchstens 6 Monate alt sein darf, vorgelegt werden oder ein maximal 24 
Stunden alter Antigen-Schnelltest oder PCR-Test. 




